
I.Siilllgkell 

Allgemeine Vermietbedingungen 
Stand 01.01.2026 

1. Vermietungen erfolgen ausschIleBlIch zu den nachstehenden Bedingungen, soweit Im 
Einzelfall nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Abweichenden GeschAftsbedingungen 
von Vertragspartnern wird hiermit widersprochen. Das gilt auch fur alle zukunftigen 
Vennietungen. selbst wenn beim Zustandekommen der Verträge nicht ausdriicklich auf 
die Wirtsamlalit dillser Bedingungen hingewiesen wird. 

2. Sollte eine der nachstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden. so gilt die 
Regelung als vIIreinbart, dill dem mit der unwirksamen Bedingung beabsichtigten 
wirtschaftlichen zweck In rechtlich zulässiger Waise am nächsten kommt. Die W1r1csamksll 
der Dbrigen Bedingungen bleibt unberOhrt. 

II.AlIgemllnes 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mundliche Angebote sind unverbindlich. 

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gültigen geslllzlichen MehlWllrtstlluer. 
2. Eine Abtrebmg jedweder Anspriiche des Mieters, sei es auf Erfiillung, jede Artvon Gewähr­

leistung oder Schadenersatz wird ausglIschlossen. 
3. Eine Untervermietung, unentgeltliche Überlassung oder sonstige Weitergabe der Mietsache 

an Dritte ist nicht zulässig. Vllrgütungsansprüche aus lIiner solchen Weitergabe werden 
im voraus an den Vermister abgetllltBn. Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, pfändung 
oder dergleichen, Rechll! an der Mletsache gellend machen, so hat der Mieter den Vermieter 
davon unverzüglich zu unterrichten und den Dritten davon zu benachrichtigen. 

4. Die Aufrechnung unserer AnsprOehe mit bestrittenen oder nicht rechtskrlftlg festgestellten 
Gegenforderungen des Mieters ist ausgeschlossen. Die AusObung eines ZUrückbehaitungs­
rechts ist unzulässig. 

111.Elnsatzbedlngungen 
1. Der Vermielar stellt dem Mieter auf Anfrage, die für den Betrieb der Mietsache notwendigen 

Unterlagen und Informationen (z.B. Technische Daten, Arbeitsdiagramme) zur VerfOgung. 
Der Vermieter Obemimmt keine Haftung fOr durch das Gewicht, die Bauform und Wirkungs­
weise der Mietsache verursachte Schäden an Objekten insbesondere deren BOden. Der 
Mieter ist diesbeziiglich für die Einsetzbarkeit der Mietsache und deren Betrieb selbst 
verantwortlich. 

2. Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter anstelle der vertraglich vereinbarten Mietsache 
eine, fiir den Einsa1zzWllck gleichwertige andere zur Vllrfiigung zu stellen. 

3. Der Vermieter stellt die Mietsache in betriebsfiihigem Zustand zur Abholung bereit oder 
bringt sie zum Vllrsand. Dem MietlIr steht es frei, die Mietsachll vor Absendung bzw. 
Abholung auf dem GelAnde des Vermieters zu besichtigen. 

4. Zu den Aufgaben des Milltllrs gehören die Bereitstellung ausreichender PlatzverhiiltnisSll 
und der notwendigen Stromversorgung. Gesetzlich oder elgentumsrechHlch notwendige 
Aufstellgenehmigungen sind vom Mieter einzuholen. 

5. Der Mieter Ist verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme mit den Bedlenungs- und War­
tungsregeln der Mietsache vertraut zu machen und diese während der Mietzeit einzuhalten. 
Dazu erhält der Mieter vom Vermieter eine entsprechende Einweisung. AusschlieBlich 
die eingewiesene Person ist zum Betrieb der Mielsache berechtigt und verantwortlich fUr 
die Einhaltung dllr einschlägigen Bestimmungen gemäß den Unfallwmütungsvorschriften, 
StVO und Bedienvorschriflen. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache bei Übernahme 
und vor Jeder Inbetriebnahme auf Ihren betriebs- und elnsatzllhlgen ZUstand zu OberprOfen. 
Etwaige Mängel oder auftretende Defekte sind dem Vermieter sofort anzuzeigen und die 
Mietsache ist stillzulegen. 

6. Die Mietsache darf durch den Mieter nur entspr~~hend ihrer Bestimmung benutzt und 
eingesetzt werden. Die Mietsache ist vor jeder Uberbeanspruchung zu schützen. Bei 
Arbeiten, die zu einer Verschmutzung oder Beschädigung der Mietsache fiihren können 
(z.B. Maler- und Schweißarbeiten), ist diese bestmöglich durch Abdecken zu schützen. 

7. Bei Mietzeiten Ober 5 Tagen, ist der Mieter verpflichtet, die Rüssigkeitsstiinde der Mietsache 
(Motor- und HydraulikDle, BatterillWiSSIIr usw.) gemäß den Herstellerangaben vor jedllr 
Nutzung zu kontrollieren und für die vorgeschriebenen FOlIstände zu sorgen. Aus der 
Verfetzung dieser Pflicht entstehende SchAden tragt der Mieter. 

IV.Mingllriigl 
1. Der Vermieter stellt dem Mieter die Mietsache einsatzfii.hig bereit. Der Mieter hat die 

Mietsache bei Übernahme sofort auf Mängel zu überprOlIIn und dllm Vermilltllr etwaige, 
bis zur Inbetriebnahme der Mletsache verborgene und sämtliche andere MAngel und 
Beschädigungen unverzüglich per Telefon und Innerhalb von zwei Arbeitstagen schriftlich 
anzuzeigen. Bei später erhobenen MängelrOgen ist jeder Anspruch ausgeschlossen. 
Die Mietsache ist in jedem Fall sofort stillzulegen! 

2. Ist die Mängelriige rechtzeitig erfolgt und berechtigt, so hat der Vermieter den Mangel 
zu beheben. Die vereinbarte Mietzeit verlängert sich um die Zeit zwischen der Anzeige 
des Mangels und dessen Beseitigung. Ein Mietentgelt ist fiir diesen Zeitraum nicht zu 
entrichten. Alle weilllrgehenden GllWiihrfeistungs-, Schadenersatz- oder außIIMrtraglichen 
Anspriiche sind ausgeschlossen, soweit seitens des Vermieters nicht mit Vorsatz oder 
grob fahrlässig gehandelt wurde. Jedweder Haftung des Vermieters fiir FolgeschAden 
wird hiermit ausdriicklich abbedungen. 

3. Hat der Mieter den Mangel aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder BeschAdigung der 
Mietsache selbst zu vertreten, ist dieser auch zur Zahlung der Miete wihrend der Ausfallzeit 
verpflichtet. Entsteht dem Vermieter weiterer Schaden hat der Mieter diesen zu ersetzen. 

4. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, den Zustand der Mietsache zu untersuchen. Der 
Mieter hat dem Vermieter die Untersuchung in jeder Weise zu erleichtern und ihm das 
Betreten des Einsatzortlls zu ermoglichen. 

V.Gelahrlniibergang, Haltung und Vlrslcherung 
1. Terminvereinbarungen zur Bereitslellung/Absendung der Mietsache erfolgen vorbehalHich 

der rechtzeitigen ROckgabe der Mietsache durch den Vormieter. Sie sind unverbindlich 
soweit sie nicht ausdriicklich als Fixtermin vereinbart sind. Der Mieter ist im Falle der 
verspäteten Bereitstellung zur AbholunglAbsendung berechtigt, dem Vermieter eine 
angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf vom Vertrag 
zurückzutreten. Weitere AnsprOche bestehen nicht. 

2. Mit Unterzeichnung des Übergabeprotokolls geht sämtliche Gefahr aus dem Betrieb der 
MIetsache auf den Mieter Ober. Jeder Anspruch auf Schadenersatz, Insbesondere auf 
Ersatz von FolgeschAden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Vermieter haftet nur in 
Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Fiir Schäden, die von Selbstfahrern 
bzw.Selbstabholern mit der Mietsache Dritten zugefOgt werden, haftet der Mieter. 

Er stellt den Vermieter Insoweit von allen AnsprOchen Dritter frei. 
3. MitAbholung bzw. Absendung - auch WIInn der Transport mit Fahrzeugen des Vennilllllrs 

erfolgt - geht die Haftung fOr die Beförderung der MIetsache auf den Mieter Ober. 
4. Bei Unfii.llen oder sonstigen Schäden haftllt der Milltllr gnmdsätzlich fiir alle durch den 

Unfall entstandenen SchAden an der Mletsache und fOr deren Ausfall. Haben Dritte den 
Unfall (mit-)verschuldet, so tritt der Vermieter gegen Bezahlung des Schadens seine 
AnsprÜChe gegen den Dritten an den Mieter ab. Bei VerkehrsunfAlien ist in jedem Fall 
die Polizei hinzuzuziehen. Anderenfalls haftet der MieterlFahrer bei späteren Regreß­
anspriichen Dritter direkt. 

5. Der Mieter haftetfOr alle Schäden an der Mietsache, die durch sein Verschulden entstehen. 
Hat der Vermillter fOr die Milltsache lIine Maschinenbruch-lKasko-Versicherung ab­
geschlossen, Ist der Mieter zur Zahlung der anteiligen Prlmle verpflichtet. UnabhAnglg 
davon Ist der Mieter verpflichtet, zumindest fOr die Nutzungsdauer der Mletsache eine 
Betriebshaftpflicht-Versicherung abzuschließen. Die persOnliche Haftung des Mieters 
fiir von ihm verursachte Schäden wird durch den Abschluß der Versicherung nicht 
aufgehoben. Dies gilt insbesondere für die Selbstbeteiligung und nicht versicherte 
Schäden. Die Versicherungsblldingunglln liegen beim Vennilller zur Einsicht aus bzw. 
sind dort erhAltlich. 

6. Solllees dem Mieter aus irgendwelchen Gründen, auch wenn IIr dieSII nicht selbst zu 
vertreten hat oder In Fallen hOherer Gewalt, unmOglich sein, die Ihm obliegende Pftlcht 
zur Riickgabe der Mietsache einzuhalten, so ist er verpflichtet, gleichwertigen Ersatz zu 
leisten. Der Vermieter hat das Recht, eine Entschädigung in Geld zu verlangen. In diesem 
Fall ist der Betrag zu leisten, der zur Beschaffung einer gleichwertigen Mietsache am 
vereinbarten Riicklillfllrungsort zum Zeitpunkt der Entschädigungsillistung (Neuwert), 
erforderlich Ist Bis zum Eingang der vollwertigen ErsatzlelslUng Ist die vereinbarte Miete 
In HOhe von 75% welterzuzahlen. FOr den Fall des Abschlusses einer Maschinenbruch/­
Kaskoversicherung gelten die Regelungen analog Punkt V.5. Jeder Diebstahl ist sofort 
der Polizei zu melden! 

VI.Beglnn und Ende der Mletzell 
1. Die Mietzeil beginnt an dem vereinbarten Tag mit der übergabe der Mietsache (einschließlich 

Verladung, Transport und Einweisung) und endet 9 Stunden später. Die Ausgabe und 
Riicknahme der Mietsachen erfolgt von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Wiinscht 
der Mieter eine Verlängerung der Mietzeit, hat er den Vermieter hierüber mindestens 
zwei Tage vor Ablauf der Mletzelt zu Informieren. Soweit es die betr1ebllchen Verhältnisse 
des Vermieters zulassen, wird er einer VerlAngerung zustimmen. 

2. Der Mieter Ist verpflichtet, die Mletsache zu dem vereinbarten ROckgabetermln dem Ver­
mieter zurück zu geben. Die Rücklieferung gilt als erfolgt, wenn die Mietsache nebst 
Zubehör und allen zu ihrer Inbetriebnahme erforderfichen Teilen vollständig und in 
ordnungsgemäßem Zustand auf dem Gelände des Vermieters bzw. einem anderen vomer 
vereinbarten Ort eintrifft und durch Unterzeichnung des Rückgabeprotokolls durch den 
Vermieter bestatlgt wird. 

VlI.Mietberechnung und lahlunpbedingungen 
1. Das vereinbarte Mietentgelt versteht sich als reiner Geriitepreis zuziiglich der Kosten 

für Verladung, Transport, Versicherung, Befestigung und der Betriebs- und Hilfsstoffe. 
2. Ändert der Miete.r die normalen bzw. mit dem Vermieter vereinbarten Einsatzzeiten der 

Mietsache (z.B Uberstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeit), so hat er dies dem 
Vermilltllr unverzüglich mitzuteilen und mit ihm lIine entsprechende Vereinbarung zu 
treffen. Macht der Mieter unrichtige oder kslne Angaben über die Nutzung der Mlelsache, 
so hat er eine Vertragsstrafe in HOhe des vierfachen Betrages der hinterzogenen Miete 
an den Vermieter zu zahlen. Der Vermieter hat das Recht, die Einsatzzeit durch Zeit­
erfassungsgeriite und personlichen Augenschein am Einsatzort zu kontrollieren. 

3. Bei Verkürzung der Mietzeit behAlt sich der Vermieter vor, die ursprünglich vereinbarte 
Mietzeit zu berechnen, sofern keine Ersatzvermietung möglich ist. Anderenfalls erfolgt 
eine Nachkalkulation entsprechend der gültigen Mietpreisliste. 

4. Wird die Mietsache später als vereinbart zuriickgegeben, so endet die Mietzeit am Tag 
bzw. zur Stunde der Rückgabe. Der MiBlllr hat dem VenniBlllr die MietzeitUberschreitung 
mangels andelWllitiger Vereinbarung gemäB der gülliglln Mietpreislistll zu vergüten und 
Ist verpflichtet, dem Vermieter etwaigen weiteren Schaden zu ersetzen. 

5. Tritt der Milltllr ohnll Verschulden des Vermieters vom Milllvllrtrag zUriick, so ist der 
Vermieter berechtigt, dem Mieter fOr die nicht genutzte MIetdauer, eine Aufwands­
entschAdigung in HOhe der ursprünglich vereinbarten Gesamtmiete zu berechnen, und 
zwar auch dann, wenn der Vermieter die Mietsache anderweitig einsetzen konnte. 

6. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist das vereinbarte Mietentgelt innerhalb von 10 
Tagen nach Rechnungsdatum rein netto kostenfrei an die angegebene zahlstelle des 
Vermieters zu zahlen. Schecks und Wechsel werden nurerfiillungshalber hereingenommen. 
Bei Nichtllinhaltung des vereinbarten Zahlungsziels ist der Vermieter berechtigt, beim 
Mieter Verzugszinsen In HOhe von 10% p.a. Ober dem Baslszlnssatz geltend zu machen, 
sofern Ihm kein hOherer Verzugsschaden entstanden Ist. Eingehende Zahlungen des 
Mieters werden auch bei anderer Bestimmung zunlchst auf die Atteste Schuld angerechnet. 

7. Zum ZWecke der Entscheidung Ober die BegrOndung, Durchführung und Beendigung 
des VertragsverhAltnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in 
deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen (§28b Nr.4 BDSG). 

8. Der Vermieter ist grundsätzlich berechtigt, vor Auftragsannahme oder Bereitstellung 
der Mietsache eine angemessene VorschuBzahlung bzw. Kaution zu verfangen. Beträgt 
der Mietzeitraum mehr als 5 Tage, kann der Vermilltllr Abschlagszahlungen verfangen. 

9. Wird das Zahlungsziel wahrend eines laufenden Mietgeschäfts durch den Mieter nicht 
eingehalten, im Fall einer VermogensverschlllChterung beim Mieter, bei Antragsstllilung 
auf oder bei Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens, ist dem Vermilltllr 
die Fortsetzung des MletverhAltnlsses nicht zuzumuten und der Mietvertrag endet mit 
sofortiger Wirkung. Ohne Zustimmung des Mieters ist der Vermieter zur Rücknahme 
der Mietsache berechtigt. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter Zutritt zur Mietsache 
und deren Abtransport zu ermoglichen und alle hierbei entstehenden Kosten zu tragen. 

VlII.ErlüllunlllOrI und Serlchllllind 
1. Erfiillungsort und ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im Urkunden- und 

Wllchselprozllß - ist für beide Vertragspartner und fiir sämtliche gegenwärtigen und 
zukünftigen Anspruche aus der Geschäftsverbindung der Hauptsitz des Vermieters. 

2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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